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JI~ lISI.f:f der, Beilagen zu den stenographisdlen Protokolien des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

A.n fra g e 

Präs.: 1 1. JUNI 1975 
-:-- . No. 21S''I/:J .. ........... -.._--

der Abgeordneten Dr.ERMACORA , Dr.KEIMEL, Dr.LEITNER,Dr.HALDEE t HUBET<. 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister fDr Justiz 
betreffend Be~tel1Gng des Vorsitzenden des Schiedsgerichtes 
der Sozialversicherung in Tirol 

Bei der Erstellung vori Vorschlägen fGr dia Ernennung der 
Vorsitzenden des Schiedsgerichtes der Sozialversicherung 
ist - ohne Befassung de~ richterlichen Personalsenate -
der Präsident des jeweiligen Oberlandesgerichtes zuständig. 
Diese Vorschläge sind dem.Bundesminister fDr Justiz zu 
unterbreiten. 

Im Falle des Vorsitzenden des Schiedsgerichtes der Sozia1-
, versicherung in Tirol wurden vom Präsidenten des Oberlandes
gerlchteslnrisbruck, Dr~Kohlegger, zwei verschi~dene Vor
schläg~ an den Justizmini~ter gerichtet. Der erste Vor
schlag erfolgte im Februar 1974 und wurde im Ministerium 
~eraume Zeit n~cht erledigt. Der im Bundesministerium fOr 
Justiz dafGr zuständige Abteilungsleitsr so11Sektiohsrat 
Dr.Otto Oberhammer gewesen seino 

Spä'ter erstattete Ober,landesgerichtspräsident Or.Kohlegger 
einen zweiten Vorschlag, an dessen Spitze ein~ andere 
Person gereiht warp die. bisher nachweislich nicht jene 
Erfahrungdn Ange legenhei im der Soz ia 1 vßI'sicherung hat .oder 
haben kann wie jene Persönlichkeit, die im ersten Vorschlag 

O~eK6hleggeT.'s andeT.' Spitze stando Die im zweiten Vorschlag 

2154/J XIII. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



- 2 -

an erster Stelle genannte Person wurde sodann binnen ku~zBm 

vom Bundesminister fOr Justiz zum Vorsitzenden bestellt. 

Da es sich dabei um einen aufklärungsbedürftigen Vorgang 

in der Personalpolitik des Justizressorts handelt, richten 

die gefertigten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister 

für Justiz folgende 

A n fra g e 

11 Ist es richtig, daß der im Februar 1974 von Oberlandes-

. gerichtspräsidant br.Kohlegger erstattete erste Vorschlag 

im Bundesministerium für Justiz von SektionsratDr.Otto 

Oberhammer als zuständigem Abteilungsleiterbearbeitet 

\1urde ? 

2) Ist es richtig, daß auch der zweite Vorschlag von Ober

landesgerichtspräsident Or.Kohlegger im Bundesministerium 

fDr Justiz von Sektionsrat Or.Otto Oberhammer als zu

ständigem Abtailungs18iter bearbeitet wurde ? 

3) Wann und irr welcher Weise wurde der erste Vorschlag von 

der zuständigen Abteilung des Bundesministeriums fGr . 

Justiz aktenmäßig erledigt 1 

4) Wann und in welcher Waise wurde der zweite Vorschlag 

von d~r zust~ndigen Abteilung des Bundesmi~isteriums für 

Justiz aktenmäßig erledigt ? 

5) Hat in der vorliegend~n Angelegenheit zwischen der Er

stattung des ersten und des zweiten Vorschlages eine 

schriftlichs# telefonische oder pers6nliche Kontaktaüf~ 

nahme zwischen Obsrlandesgerichtspräsident Or.Kohlegger 

und Sektionsrat Dr.Otta Oberhammer stattgefunden ? 
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6) Wenn dies der Fall war, w~s war der Inhalt dieser 
Kontaktaufnahme ? 

7) Welchen Inhalt haben die Kanzleianweisungen auf dem 

Deckel des bezughabenden Aktes des Oberlandesgerichtes 

Innsbruck fGr den ersten und den zweiten Vorschlag ? 

8) Auf Grund welcher Erwägungen hat der Präsident des 

Oberlandesgerichtes Innsbruck zwei widersprechende Er

nennungsvorschläge erstattet ? 

9) Warum haben Sie dem ersten Ernennungsvorschlag nicht 

Rechnung getragen ? 
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